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Wirecard, Dieselskandal – angesichts der erheblichen Herausforderungen der stetig steigenden Zahl auch an Massever-

fahren schlägt die Richterschaft Alarm. Im Rahmen der 73. Tagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandes-

gerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs am 13.10.2021 in

Koblenz erklärten die Vorgenannten in einem Beschluss zu dieser Problematik, dass selbst bei Ausschöpfung aller orga-

nisatorischen, technischen und personellen Möglichkeiten eine Bewältigung in der gebotenen Qualität und Zeit schlech-

terdings nicht möglich sei (s. PM OLG Koblenz vom 13.10.2021). Zugleich konstatierten sie, dass Streitentscheidungen in

wesentlichen Bereichen der Zivilrechtspflege unerledigt bleiben und die Verfahrensdauer in allen Bereichen stark anstei-

ge. Sie stellten fest, dass die herkömmlichen Verfahren der Musterfeststellungsklagen nicht zu den gebotenen schnellen

Lösungen von Rechtsfragen beitragen und die Erwartungen der Verkehrskreise nicht erfüllen. Die Präsidentinnen und

Präsidenten halten eine schnelle Herstellung der Handlungsfähigkeit durch ergänzende gesetzgeberische Maßnahmen im

Verfahrensrecht, ggfs. auch im materiellen Recht, für geboten. Diese müssen auch die Veränderungen des Rechtsdienst-

leistungsmarktes in den Blick nehmen. Nach Auffassung der Tagungsteilnehmer dürfte es sich anbieten, Änderungen

spätestens mit der Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie zu verbinden. Die Präsidentinnen und Präsidenten bieten eine

aktive Einbringung der vielfältigen Erfahrungen bei der Bewältigung von massenhaften Klagen im Gesetzgebungsverfah-

ren an. Eine enge Beteiligung der Praxis halten sie für unumgänglich. Es bleibt abzuwarten, ob die Ampelkoalition auch

für sie auf grün schaltet.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH-GA/SA: Unterschiedslose Vorratsspei-

cherung von Verkehrs- und Standortdaten

nur bei ernster Bedrohung für die nationale

Sicherheit

Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona hat in

seinen Schlussanträgen u. a. in den verbundenen

Rechtssachen C-793/19 (SpaceNet) und C-794/

19 (Telecom Deutschland) wiederholt, dass die

allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeiche-

rung von Verkehrs- und Standortdaten im Be-

reich der elektronischen Kommunikation nur bei

einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicher-

heit erlaubt ist. Nicht ohne die Fortschritte anzu-

erkennen, die in den deutschen Rechtsvorschrif-

ten gemacht worden sind, in denen sich der ent-

schiedene Wille manifestiert, der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs nachzukommen, stellt

der Generalanwalt fest, dass sich die mit diesen

Rechtsvorschriften auferlegte Verpflichtung zu

einer allgemeinen und unterschiedslosen Vor-

ratsspeicherung auf eine große Vielzahl von Ver-

kehrs- und Standortdaten erstrecke. Die zeitliche

Begrenzung, die für diese Vorratsspeicherung

gelte, heile diesen Mangel nicht, da, abgesehen

von dem gerechtfertigten Fall der Verteidigung

der nationalen Sicherheit, die Speicherung von

Daten über die elektronische Kommunikation se-

lektiv erfolgen müsse, aufgrund der schweren

Gefahr, die mit der allgemeinen Speicherung die-

ser Daten verbunden sei. Der Generalanwalt erin-

nert außerdem daran, dass in jedem Fall der Zu-

gang zu diesen Daten einen schwerwiegenden

Eingriff in die Grundrechte auf Familien- und Pri-

vatleben sowie den Schutz personenbezogener

Daten darstelle, unabhängig von der Länge des

Zeitraums, für den der Zugang zu den genannten

Daten begehrt werde.
(PM EuGH Nr. 206/2021 vom 18.11.2021)

BGH: Intransparentes Preissetzungsverhal-

ten eines marktbeherrschenden Unterneh-

mens – Trassenentgelte II

a) Wendet ein marktbeherrschendes Unterneh-

men, das über eine wesentliche Infrastrukturein-

richtung verfügt und damit in der Lage ist, die

Bedingungen des Wettbewerbs auf den nachge-

lagerten Märkten maßgeblich zu definieren, ein

intransparentes Preisbildungssystem an, das sich

einer rationalen Begründung in weiten Teilen

entzieht, nicht der gesetzlichen Preisbildungs-

systematik entspricht und daher rechtswidrig

ist, kann die von Art. 102 Abs. 1 AEUV vorausge-

setzte Eignung zur Behinderung darin liegen,

dass es auf diese Weise die Funktionsbedin-

gungen des Wettbewerbs auf den nachgelager-

ten Märkten insgesamt verfälscht.

b) Der Tatrichter kann einem solchen Verstoß

gegen grundlegende – weil den Wettbewerbs-

prozess eröffnende – regulierungsrechtliche

Preisbildungsvorschriften erhebliche Indizwir-

kung beimessen und sich bereits aufgrund des

intransparenten Preissetzungsverhaltens des

marktbeherrschenden Unternehmens die Über-

zeugung bilden, dass ein missbräuchliches Ver-

halten vorliegt. Es kann sodann Sache des Infra-

strukturbetreibers sein, nachteilige wettbewerb-

liche Wirkungen dieses Preissystems auszu-

schließen.

BGH, Urteil vom 21.9.2021 – KZR 88/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2817-1

unterwww.betriebs-berater.de

OLG Düsseldorf: Beendigung eines Unter-

nehmensvertrags durch Parteierklärung im

Fall der Eigenverwaltung

1. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

dient in besonders intensiver Weise der Sanie-

rung (§§ 270 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3, 270b InsO).

2. An die Stelle einer analogen Anwendung der

§§ 662 BGB, 115, 116 Satz 1 InsO tritt die Mög-

lichkeit der Vertragsbeendigung durch Parteier-

klärung, insbesondere der außerordentlichen

Kündigung aus wichtigem Grund entsprechend

§ 297 Abs. 1 AktG.

3. Ob daneben ein insolvenzrechtliches Sonder-

kündigungsrecht angenommen werden kann,

muss nur in Fällen entschieden werden, in de-

nen die Vertragsparteien über das Bestehen ei-

nes wichtigen Grundes nicht einig sind.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.7.2021 –

I-3 Wx 152/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2817-2

unterwww.betriebs-berater.de

OLG Braunschweig: Dieselskandal – Kapital-

anleger-Musterverfahren gegen VW und

Porsche – Hinweisbeschluss zur Ad-hoc-Mit-

teilungspflicht

Im Kapitalanleger-Musterverfahren der Deka

Investment GmbH gegen die Volkswagen AG

und die Porsche Automobil Holding SE (3 Kap

1/16) hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesge-

richts Braunschweig in einem Hinweisbe-

schluss vom 18.11.2021 wesentliche Hinweise

für den weiteren Verfahrensablauf gegeben.

Der Senat hat sich in dem 30-seitigen Be-

schluss zu einzelnen rechtlichen Fragestellun-

gen zur Ad-hoc-Mitteilungspflicht positioniert,

die Gegenstand der vergangenen mündlichen

Verhandlungen waren. Er geht nunmehr da-

von aus, dass die Entscheidung zum Einbau

von unzulässigen Abschalteinrichtungen in

Fahrzeuge für den US-amerikanischen Markt

bereits im Jahr 2008 eine sog. Insiderinforma-

tion darstellte, die dem Kapitalmarkt durch

eine Ad-hoc-Mitteilung hätte bekannt gege-

ben werden müssen.
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